
 

Verlängerungssatzung Veränderungssperre BPL Nr. VI/35 „Fuldatalstraße, Ostring/Gartenstraße“   

Stadtplanung, Bauaufsicht und Denkmalschutz  

 

 

 

Satzung über die erneute Verlängerung der Satzung der Stadt Kassel über eine Verände-
rungssperre  

für das Gebiet des Bebauungsplans der Stadt Kassel  
Nr. VI/35 „Fuldatalstraße, Ostring/Gartenstraße“ 

 
 

Aufgrund des § 14 (1), § 16 und § 17 (1) S. 3 Baugesetzbuch (BauGB) in der Fassung der Bekanntma-

chung vom 3. November 2017 (BGBl. I S. 3634), zuletzt geändert durch Artikel 2 des Gesetzes vom 20. 

Juli 2022 (BGBl. I S. 1353), und der §§ 5, 50, 51 Nr. 6 der Hessischen Gemeindeordnung in der Fassung 

der Bekanntmachung vom 7. März 2005 (GVBl. I S. 142), zuletzt geändert durch Artikel 3 des Gesetzes 

vom 11. Dezember 2020 (GVBl. S. 915), hat die Stadtverordnetenversammlung der Stadt Kassel in ih-

rer Sitzung am ……………………………. folgende Satzung beschlossen: 

 

 

§ 1  

Verlängerung der Veränderungssperre 

 

Die Geltungsdauer der bestehenden Satzung der Stadt Kassel über eine Veränderungssperre für das 

Gebiet des Bebauungsplans der Stadt Kassel Nr. VI/35 „Fuldatalstraße, Ostring/Gartenstraße“ - be-

kanntgemacht im Amtsblatt der Stadt Kassel 4. Jahrgang Nr. 001 vom 03. Januar 2020 - wird zur 

weiteren Sicherung der Planung für den Bebauungsplan der Stadt Kassel Nr. VI/35 „Fuldatalstraße, 

Ostring/Gartenstraße“ um ein weiteres Jahr nochmals verlängert. 

 

 

§ 2  

Inkrafttreten und Außerkrafttreten der Satzung 

 

Die Satzung tritt am Tag der Bekanntmachung, frühestens jedoch vom Tage des Fristablaufs der seit 

dem 03. Januar 2022 rechtswirksamen Verlängerung der Veränderungssperre, in Kraft. 

 

Die Satzung tritt nach Ablauf von einem Jahr, vom Tag des Fristablaufs der seit dem 03. Januar 2022 

rechtswirksamen Verlängerung der Veränderungssperre gerechnet, außer Kraft. 

 

Sie tritt in jedem Fall außer Kraft, sobald die zu sichernde Bauleitplanung rechtsverbindlich abge-

schlossen ist.  

 

Ausgefertigt aufgrund des Beschlusses der Stadtverordnetenversammlung der Stadt Kassel 

vom ……………………………. . 

 

Kassel, den  

 

 

 

 

Christian Geselle 

Oberbürgermeister 

 



 

Verlängerungssatzung Veränderungssperre BPL Nr. VI/35 „Fuldatalstraße, Ostring/Gartenstraße“   

Anlage: Satzung über die Verlängerung der Satzung der Stadt Kassel über eine Veränderungssperre 

für das Gebiet des Bebauungsplans der Stadt Kassel Nr. VI/35 „Fuldatalstraße, Ostring/Gartenstraße“, 

rechtskräftig seit 03. Januar 2022 




